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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 10.11.1994

Rechtssatz

Keine Strafbarkeit des zur Vertretung nach auBen Berufenen, wenn sich dieser einer tauglichen Person als
Erfullungsgehilfen bedient und jene stets zur sorgfaltigen Einhaltung der Vorschriften des AusIBG angehalten hat, er
aber fur den konkreten Einzelfall keine Vorkehrungen gegen das Versehen seines Erflillungsgehilfen treffen konnte.

Stattgabe.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1994/11/10 VwSen-250339/11/Gu/Atz
	JUSLINE Entscheidung


